
Beilage 4:
Vorlage zum Ausbildungsübereinkommen für die Adaption am Schulstandort

Ausbildungsübereinkommen für 
Notebook- und Netbook-Klassen

Die Schule bietet den SchülerInnen die Möglichkeit, Notebooks, Netbooks und Neue Medien für den Unterricht zu nutzen. Das erfordert ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit und Sorgfalt. Im Folgenden sind die wichtigsten gesetzlichen und pädagogischen Regeln zusammengestellt. Mit dem „Notebook“ sind sowohl Notebook-PCs und Netbook-PCs gemeint:

Regeln, das Notebook betreffend:

1st Betriebsbereitschaft

Die SchülerInnen sind für die Funktionsfähigkeit und Einsatzbereitschaft des Notebooks und der darauf installierten Software selbst verantwortlich. Das Notebook ist mit betriebsbereiter Hard- und Software, mit aufgeladenen Batterien, dem Netzteil und einem beschreibbaren Wechseldatenträger in den Unterricht mitzubringen. 

2nd Systemeinstellungen (nur bei WLAN Anbindung)

Für den laufenden Unterrichtsbetrieb ist die reibungslose Einbindung der Notebooks in das von der Schule zur Verfügung gestellte Netz (Intranet) unerlässlich. In diesem Rahmen werden von der Netzwerkbetreuung Systemeinstellungen vorgeschlagen, die sich die SchülerInnen verpflichten, auf ihren Notebooks vorzunehmen und einzuhalten. Veränderungen der Hardware wie der Tausch der Netzwerkkarte ist der Netzwerkbetreuung umgehend zu melden.     

3rd Standardinstallation

Die Standardinstallation umfasst das Betriebssystem und die für den Unterricht erforderliche Software in der jeweils aktuellen Fassung. An der Schule dürfen nur Notebooks mit “Standardinstallation” zum Einsatz kommen. 

4th Fremdsoftware

Die Installation weiterer Programme, CD-ROMs und Spiele birgt die potentielle Gefahr in sich, das Notebooksystem zu destabilisieren und wichtige Daten zu zerstören. Weiters kann es durch Fremdsoftware auch zu einer Beeinträchtigung für andere Benutzer kommen. Auf den Notebooks der SchülerInnen darf daher Fremdsoftware auf den im Unterricht verwendeten Festplattenpartitionen weder installiert noch betrieben werden. 

5th Gruppen-, Campus- und Klassenraumlizenzen

Im Fall von Lernsoftware kann die Schule Softwarelizenzen im Paket erwer​ben und den SchülerInnen zur Nutzung am Notebook unentgeltlich oder gegen Kostenersatz überlassen. Auf Verlangen, spätestens jedoch beim Ausscheiden aus der Schule, ist die Software zurückzustellen, d.h. das Programm auf der Festplatte zu löschen, ev. Siche​rungskopien sind zu vernichten und die ev. von der Schule in diesem Zusammen​hang zur Verfügung gestellten CD-ROMs zurückzugeben.  

6th Softwarelizenz

Generell darf am Notebook Software nur installiert und zum Einsatz gebracht werden, für die der/die SchülerIn eine aufrechte Lizenz (Nutzungsberechtigung) besitzt. Die unberechtigte Nutzung von Software kann strafrechtliche Folgen nach sich ziehen! Die SchülerInnen bzw. deren Erziehungsberechtigte(r) verpflichten sich zur strikten Einhaltung der Lizenzbedingungen und zur Schadloshaltung der Schule aus diesem Titel.

7th Hardware-Wartung

Für die Wartung der Notebook-Hardware wird von der Schule vorgeschlagen, einen Wartungsvertrag über vier Jahre mit einer garantierten Repa​raturzeit mit dem Hersteller/Händler abzuschließen. Für das Veranlassen der Reparatur haben die SchülerInnen selbst Sorge zu tragen. Im Sinne der Erhaltung der Arbeitsgeschwindigkeit über die geplante Einsatzdauer von 4 Jahren (bzw. 3 Jahren) ist eine regelmäßige Überprüfung der leistungsbestimmenden Elemente wie Festplatte und Hauptspeicher ratsam, um ggf. getauscht zu werden. 

8th Software-Wartung

Im Bereich Software- bzw. Systemwartung wird erwartet, dass die SchülerInnen das Notebook jederzeit und selbstständig in den von der Schule definierten Systemzustand (Standardinstallation) versetzen können. Die dazu erforderlichen Treiber für das Gerät und die Peripherie sowie alle Einstellungen (z.B. für die Internetanbindung) sind in geeigneter Form mitzuführen. Zur Unterstützung dieser Eigenkompetenz wird angeregt, dass die SchülerInnen ein entsprechendes Konfigurationsblatt führen, in dem alle Einstellungen und die vorgenommenen Installationen vermerkt sind.

9th Ankauf

Schließen sich die Eltern beim Ankauf des Notebooks zu einer KäuferInnengemeinschaft zusammen, wird das seitens der Schule begrüßt: Die Auswahl eines bestimmten Herstellers/Händlers bzw. der Versicherung obliegt allein der Elterngemeinschaft und ist für die restlichen Eltern/SchülerInnen nicht bindend. 

10th Sonstiges
Um die Betriebsbereitschaft sicherzustellen, wird dringend angeraten, dass das Notebook ausschließlich von dem/der SchülerIn benutzt wird. Im Sinne der in Punkt 1 genannten Verantwortlichkeit sollten alle Installationen, Systemeinstellungen von dem/der SchülerIn selbst durchgeführt werden. Für den reibungslosen Unterricht ist vor Unterrichtsbeginn (in der Regel kurz vor 8 Uhr) ein Systemcheck durchzuführen, der die Funktionstüchtigkeit des Netzwerks (gilt für WLAN: Funknetz, Erreichbarkeit des Datenservers, Internet, Drucker, Videobeam und Klassen-PC) umfasst. In jeder Klasse sind für jedes Schuljahr zwei Medienverantwortliche zu bestimmen, die bei Fehlern im Netz die Netzwerkadministration informieren.

Regeln, die Nutzung des Notebooks in der Schule betreffend

11st Persönlicher Account

Zum Arbeiten an dem von der Schule zur Verfügung gestellten Netz wird den SchülerInnen (zumindest) ein persönlicher Account zur Verfügung gestellt (gilt für WLAN). Die Funktionsbereitschaft dieses Accounts ist in Hinblick auf Unterricht und Leistungsfeststellung laufend zu überprüfen. Der/die SchülerIn hat auf geeignete Weise dafür Sorge zu tragen, dass eine Benutzung des Accounts durch andere Personen wirksam verhindert wird. 
12nd Umgang mit Kennwörtern

Die Richtlinien für Findung und Einsatz von Kennwörtern werden als bekannt vorausgesetzt. Insbesondere ist bei der Anmeldung darauf zu achten, dass umstehende Personen das Kennwort nicht nachvollziehen können. Spätestens alle zwei Monate sollte das Kennwort geändert werden. 

13rd Gemeinsame Daten

Wenn Daten MitschülerInnen zur Verfügung gestellt werden sollen, hat das über den Klassenordner am Server zu erfolgen. Auf keinen Fall darf das Kennwort weitergegeben werden! Der/die SchülerIn darf niemandem außer sich selbst Zugang zu seinen/ihren Daten am Notebook und im Intranet gewähren. Am Notebook selbst sind keine Verzeichnisse für das Netzwerk freizugeben und ev. Kommunikationsschnittstellen wie IR, Bluetooth sind stillzulegen. 

14th Datensicherung & Datensicherheit

Die SchülerInnen haben dafür Sorge zu tragen, dass die für die Schule erforderlichen Daten regelmäßig gesichert werden. Ein ev. Datenverlust geht zu ihren Lasten. Neben dem Datenbestand auf der Notebookplatte sollten zu jeder Zeit mindestens zwei Sicherungsstände auf örtlich getrennt aufbewahrten Datenträgern vorhanden sein
. Als „Notnagel“ ist auch vorzusehen, wichtige Schul​dokumente in ausgedruckter Form aufzubewahren. 

15th Virenschutz und Personal Firewall

Ungenügend gewartete Notebooks können anderen Geräten im Netz Schaden zufügen bzw. selbst Adressat von Viren- und Wurmattacken etc. sein. Das Notebook muss daher über einen wirksamen Virenschutz mit einem täglich aktuellen Update verfügen. Das Betriebssystem und die Anwendungsprogramme müssen ebenfall mit Servicepacks und regelmäßigen Updates aktuell gehalten werden. Das Notebook ist mit einer - für den Einsatz im Schulnetz und zu Hause - konfigurierten Personal Firewall auszustatten. 

16th Online-Dienste

Die Nutzung des Internets verursacht Kosten und ist daher für andere Zwecke als den Unterricht nicht gestattet. Überhaupt unterliegt der Einsatz des Internets der ausdrücklichen Aufforderung durch den/die unterrichtende/n LehrerIn. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Schule nicht für allfällige Schäden haftet, die die Schülerin/der Schüler verursacht oder selbst zugefügt bekommt, wenn die Schülerin/der Schüler die IT Einrichtungen zu schulfremden Zwecken nützt.
17th Drucker

Für die laufenden Kosten des Klassendruckers wie Toner, Papier hat die Klassengemeinschaft aufzukommen. Fehldrucke sind zu vermeiden. Wenn der Videobeam nicht gebraucht wird, ist er abzuschalten. (Bei Videobeams von Klassengemeinschaften, die für Videobeam aufgekommen, werden die Kosten für den ersten Lampentausch von der Schule übernommen.)  

18th Externe Maus (Regel kann entfallen!)
Der flexible Einsatz des Notebooks macht es erforderlich, sich mit der Navigation mittels der integrierten Zeigeeinrichtung vertraut zu machen. Daher sollte auf den Einsatz einer externen Maus verzichten werden. Sollten Anwendungen eine externe Zeigeeinrichtung erforderlich machen, wird das dezidiert durch den/die unterrichtende LehrerIn verfügt.

19th Vorkehrung gegen Diebstahl und Beschädigung

Das Notebook ist auf sichere Art am Tisch aufzustellen. Wenn der/die SchülerIn die Klasse verlässt, ist das Notebook in dem dafür vorgesehenen Wandschrank zu verwahren (mit einbruchs​hemmendem Schloss). Weiters hat jede(r) SchülerIn dafür Sorge zu tragen, dass der Klassenraum versperrt wird, wenn die Schü​lerInnen die Klasse für die Pause verlassen. Keinesfalls darf das Notebook nach dem Unterricht an der Schule verbleiben.

20th Versicherung

Im eigenen Interesse wird dringend angeraten, das Notebook gegen Diebstahl und Beschädigung zu versichern.
 Die Schule übernimmt keinerlei Haftung für im Schulhaus abhanden gekommene und beschädigte Notebooks. 

Regeln, den Unterricht und Leistungsfeststellungen betreffend:

21st Einsatzbereitschaft

Für die Einsatzbereitschaft des Notebooks ist der/die SchülerIn verantwortlich.  Sollte ein Notebook im Unterricht wider Erwarten nicht einsatzfähig sein, ist zur Setzung geeigneter Maßnahmen der/die KlassenlehrerIn umgehend davon zu verständigen. Das gilt insbesondere bei schriftlichen Leistungsfeststellungen. Zum Hintanhalten des Datenverlusts trägt die SchülerIn während der schriftlichen Leistungsfeststellung die Verantwortung, das Arbeitsergebnis laufend am dafür vorgesehenen Platz am Netzwerk zu speichern. Wenn das Notebook während der Leistungsfeststellung ausfällt, wird nach einer Möglichkeit gesucht, dass die SchülerIn die Arbeit am Klassen-PC fortsetzen kann. Falls dieser PC nicht verfügbar ist, wird von der Lehrkraft eine Möglichkeit gesucht, dass die SchülerIn die Leistungsfeststellung handschriftlich fortsetzen kann. Wenn das nicht möglich ist, ist die Leistungsfeststellung nachzuholen. Gemäß Schulunterrichtsgesetz müssen versäumte Leistungsfeststellungen in geeigneter Form nachgeholt werden.

22nd Notebook-Nutzung

Das Notebook soll Unterstützung und nicht Ablenkung im Unterricht sein. Nicht immer und nicht laufend wird das Notebook im Unterricht zum Einsatz kommen - dann ist es unaufgefordert zu schließen. Die Taskleiste am Notebook ist so einzu​richten, dass sie immer im Vordergrund ist. 

23rd Notebook-Moratorium

Aus pädagogischen Gründen kann der/die unterrichtende LehrerIn die SchülerInnen auffordern, die Unterrichtsaufzeichnungen auf Papier zu führen. Weiters ist lt. Bildungsministerium mit den Eltern und SchülerInnen die Möglichkeit gegeben, ein Notebook-Moratori​ums zu vereinbaren, d.h. eines völligen Aussetzens des Notebookeinsatzes auf bestimmte oder unbe​stimmte Zeit. In diesem Fall werden die Erziehungsberechtigten von der Schulleitung verständigt. 

24th Aufzeichnungen und Unterlagen

Der/die SchülerIn hat über den Unterricht Aufzeichnungen zu führen und diese auf Verlangen dem/der entsprechenden KlassenlehrerIn auszuhändigen. Bei versäumtem Unterricht hat sich der/die SchülerIn aus Eigenem über den Unterrichtsverlauf zu informieren und ggf. entsprechende Unter​lagen bei den MitschülerInnen zu besorgen.

25th Termintreue und Teamarbeit

Teamarbeit unter Nutzung der neuen Technologien ist eine wichtige pädagogische Zielsetzung in allen Notebooklassen. Termintreue ist dabei unerlässlich. Hausübungen, Projekte und Präsentationen sind daher so anzulegen, dass es ggf. auch bei technischen oder organisatorischen Problemen (wie z.B. E-Mailprobleme oder die Erkrankung eines Teammitgliedes) zu keinem Terminverlust kommt. Sollte die Weiterführung eines Projekts – aus welchem Grund auch immer – gefähr​det sein, ist der/die entsprechende KlassenlehrerIn unverzüglich zu informieren. Bei Projekten, Hausübungen etc. kommen in Notebookklassen auch Lernplattformen und Internetdienste wie E-Mail, WWW, FTP zum Einsatz. Ein Internetzugang für die Notebooks zu Hause ist erforderlich. Dieser Zugang wird für das Notebook auch benötigt, um einen ununterbrochenen Virenschutz und die Versorgung mit wichtigen Software-Updates zu gewährleisten. Im Rahmen des von der Schule angebotenen „Notebookaufsetztages“ wird auch die Installation des Internets am Heimarbeitsplatz erörtert. 

Regeln, die Gesundheit betreffend:

26th Beleuchtung und Sehkraft
 
Für das ermüdungsfreie Arbeiten am Notebookbildschirm gilt es, eine Reihe von Regeln zu beachten, die auch für das Arbeiten zu Hause sinnvoll sind. An dieser Stelle seien nur die wichtigsten Punkte vermerkt: Direktes Licht oder Spiegelungen am Notebookbildschirm aber auch unzureichende Grundbeleuchtung müssen unbedingt vermieden werden. Pausen und regelmäßige Augengymnastik können dabei das Austrocknen der Augen verhindern. Wichtig ist, dass die Sehkraft von vornherein einwandfrei ist und die SchülerInnen auf alle Distanzen einwandfrei scharf sehen. In diesem Zusammenhang ist ein regelmäßiger Besuch beim Augenarzt vorzusehen. 


Regeln, den Umgang mit den Medien betreffend
:
27th Copyright

Wie bei allen Publikationen gilt auch bei elektronisch gespeicherten Medien das Copyright (= geistiges Eigentum). Die Verwendung von Texten, Tönen, Bildern, Filmen oder anderen Inhalten ohne Quellennachweis stellt eine Copyrightverletzung dar. Die Produkte von MitschülerInnen sind ebenfalls geschützt und dürfen ohne spezielle Vereinbarung weder verändert noch gelöscht werden.

28th Schutz persönlicher Daten

Persönliche Daten wie Adressdaten, Telefonnummern etc. dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung der betroffenen Personen nicht gesammelt und weitergegeben werden. Keinesfalls darf man sich Zutritt zu Daten anderer SchülerInnen oder LehrerInnen verschaffen, ob direkt am Notebook (Datendiebstahl) oder über das Netz (“Hacken”). Allein der Versuch, ein fremdes Notebook, einen fremden Computer oder fremden Server im Netz zuorten, zu scannen oder darauf zuzugreifen, ist als unrechtmäßige Attacke und damit als Verletzung des Schutzes persönlicher Daten zu werten. Unbenommen ev. strafrechtlicher Folgen kann nach einem Verstoß gegen diese Bestimmung der SchülerIn die weitere Nutzung des Notebooks an der Schule untersagt bzw. nach Ausschöpfung der vorgesehenen Erziehungsmittel der Missbrauch auch mit dem Schulausschluss geahndet werden. Es ist darauf zu achten, dass sich, analog zu Punkt „4. Fremdsoftware“, auf den im Unterricht verwendeten Festplattenpartitionen des eigenen Notebooks keine sensiblen persönlichen Daten befinden. Weiters ist das Notebook durch geeignete Maßnahmen (wie Personal Firewall, NTFS-Rechte, Passwörter, Abmeldung) vor Attacken und Zugriffen zu schützen. 

29th Ethische Grundsätze und Achtung der Menschenwürde

Um das Kommunizieren über Internet für beide Seiten angenehm und effizient zu gestalten, wird auf die Regeln der sog. NETIQUETTE verwiesen. Weiters ist es selbstver​​ständlich, dass auch bei elektronischer Kommunikation keine beleidigenden und diskriminierenden Formulierungen gebraucht werden dürfen. Massensendung und unerwünschte Nachrichten (Spam) sind zu unterlassen. Rassistische, pornographische und anderweitig verbotene oder gegen pädagogische Prinzipien verstoßende Inhalte dürfen auf Computer weder geladen noch auf ihnen gespeichert werden. Die Verantwortung dafür kann nicht auf eventuell installierte Schutzsoftware übertragen werden. 

30th Desktop

Die angesprochenen Punkte gelten insbesondere auch für den persönlichen Desktop am Notebook. Da die einwandfreie Lesbarkeit des Desktops an der Schule oberstes Kriterium ist, dürfen keine Hintergrundbilder/Active Desktop geladen werden. Darstellung und Schrift müssen den Windows-Standards entsprechen. Besondere Sorgfalt ist in diesem Zusammenhang bei Präsentationen anzuwenden: In diesem Fall ist darauf zu achten, dass Bildschirmschoner und andere, die Präsentation störende Elemente deaktiviert sind.  

31st Sonstiges

Einrichtung und Betrieb von Notebookklassen stellen für die Schule einen erhöhten personellen Aufwand dar. Die hohen finanziellen Belastungen zwingen die Schule zu aktiver Öffentlichkeitsarbeit und Sponsoring. Die in diesem Zusammenhang durchgeführten PR- Maßnahmen werden unter Bedachtnahme auf einen ungestörten Unterrichtsbetrieb in den Notebookklassen durchgeführt. Das gilt auch für die Unterrichtsbesuche (Hospitationen) im Rahmen der LehrerInnenaus- und -weiterbildung, für die sich die Schule im gesetzlichen Rahmen bereiterklärt hat. 

Wir bitten die SchülerInnen und Eltern um Unterstützung bei der Umsetzung dieser Vereinbarung. Herzlichen Dank!

Diese Vereinbarung wurde am XX.XX.XXXX dem Schulgemeinschaftsausschuss vorgelegt und beschlossen.
Die Direktion 

Erklärung des Schülers/der Schülerin


	Name:
	
	Klasse:
	

	Ich erkläre mich mit den Regeln und Grundsätzen des Ausbildungsübereinkommens für Notebookklassen einverstanden. 



	Datum:
	
	Unterschrift:
	


Kenntnisnahme durch den/die Erziehungsberechtigten 


	Ich habe die Regeln und Grundsätze des Ausbildungsübereinkommens zur Kenntnis genommen und unterstütze die Schule in dem Bemühen, den verantwortungsvollen Umgang mit den Neuen Medien zu fördern. 



	Datum:
	
	Unterschrift: 
	


� Der letzte Sicherungsstand sollte nicht älter als eine Woche sein. Die Datensicherung ist auf jeden Fall vorzunehmen, wenn die Absicht besteht neue Programme zu installieren oder das Gerät in der Schule/beim Lieferanten einer Kontrolle/einem Service unterzogen werden soll. Im Falle eines Service ist das Kennwort des Verwaltungskontos am Notebook „Administrator“ vorübergehend auf leer zu setzen. 


� Die Haushaltsversicherung deckt in der Regel das Risiko des Transports und Einsatzes außer Haus nicht ab.   


� Basiselemente wurden dem Vertrag des Evang. Stiftsgymnasiums Gütersloh entnommen.
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